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 Veröffentlicht am 10.06.1953

Norm

WG Art10

Rechtssatz

Durch die Begebung eines Blankowechsels entsteht zwar noch keine Wechselverp3ichtung, wohl aber ist der

Blankowechsel als eine besondere Kategorie indossabler Wertpapiere anzusehen, der sich von einem Normalwechsel

dadurch unterscheidet, daß die Berechtigung und Verp3ichtung aus diesem Papier zwar erst mit der Vervollständigung

wirksam wird, dann aber unter Rückwirkung auf den Zeitpunkt der Begebung.
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Beisatz: Wer die ihm durch Übergabe des Blankowechsels übertragene Befugnis, das Blankett auszufüllen, durch

seinen Angestellten ausübt, muß die Folgen tragen, wenn diese Ausfüllung keinen gültigen Wechsel entstehen
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nur: Durch die Begebung eines Blankowechsels entsteht zwar noch keine Wechselverpflichtung. (T2)
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